
0 Ausgestorben oder verschollen

1 Vom Aussterben bedroht

2 Stark gefährdet

3 Gefährdet

G Gefährdung unbekannten
Ausmaßes

R Extrem selten

V Vorwarnliste

* Ungefährdet

D Daten unzureichend

♦ Nicht bewertet

– Nicht etabliert (keine Rote-Liste-
Kategorie)

Wissenschaftlicher Name
Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

Deutscher Name
Kammmolch

Organismengruppe
Amphibien

Rote-Liste-Kategorie
Gefährdet

Verantwortlichkeit Deutschlands
In hohem Maße verantwortlich

Aktuelle Bestandssituation
mäßig häufig

Langfristiger Bestandstrend
starker Rückgang

Kurzfristiger Bestandstrend
mäßige Abnahme

Vorherige Rote-Liste-Kategorie
Vorwarnliste

Kategorieänderung gegenüber der vorherigen Roten Liste
Aktuelle Verschlechterung der Einstufung

Kommentar zur Verantwortlichkeit
Der Anteil Deutschlands am Weltareal der Art liegt unter
Berücksichtigung der dünnen Besiedlung im flächenanteilmäßig großen
Osten des Areals (Kuzmin 2001) zwischen 10 und 30 %; zugleich
gehören die deutschen Vorkommen zum Arealzentrum. Deutschland ist
deshalb für die weltweite Erhaltung des Kammmolchs in hohem Maße
verantwortlich.

Kommentar zur Gefährdung
Obwohl Deutschland im Arealzentrum liegt, kommt der Kammmolch im
Bezugsraum nicht flächendeckend vor. Die Schwerpunktvorkommen
liegen in der planaren und collinen Höhenstufe Deutschlands. In den
Mittelgebirgslandschaften dünnen die Populationen stark aus und die Art
erreicht bei ca. 1.000 m ü. NHN ihre Höhenverbreitungsgrenze. Die
Rasterfrequenz des Kammmolchs auf der Ebene TK25-Q beträgt für den
Zeitraum von 2000 bis 2018 33,35 %. Damit liegt der Kammmolch im
oberen Bereich der mäßig häufigen Arten. In den Roten Listen der
Bundesländer wird die Art in den Tiefländern als „Gefährdet“ bzw. als Art
der „Vorwarnliste“ geführt. In den Roten Listen der Mittelgebirgsländer
wird die Art hingegen einheitlich als „Stark gefährdet“ eingestuft. Der
langfristige Bestandstrend wird bundesweit als starker Rückgang
eingestuft. Ursachen sind der Verlust geeigneter Laichgewässer bzw. die
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Entwertung geeigneter Gewässertypen wie Weiher und andere
Flachgewässer, vor allem durch Fischbesatz. Beim kurzfristigen
Bestandstrend wird aufgrund der anhaltenden Gefährdungsursachen
(insbesondere dem Fischbesatz) in Deutschland von einer mäßigen
Abnahme ausgegangen. Als Ergebnis der Gefährdungsanalyse wird der
Kammmolch damit als „Gefährdet“ eingestuft. Gegenüber der letzten RL-
Einstufung von 2009 („Vorwarnliste“) kommt es zu einer
Verschlechterung der Rote-Liste-Kategorie – die Art wird nun als
„Gefährdet“ eingestuft. Der Hauptgrund dafür ist der Kenntniszuwachs
hinsichtlich der aktuellen Bestandssituation (siehe Abschnitt
„Zusätzlicher Hinweis“), nach der die Art nicht mehr wie 2009 in der
Kriterienklasse „häufig“, sondern als „mäßig häufig“ geführt wird. Die
Bestandstrends haben sich nicht verändert. Die wichtigsten
Gefährdungsursachen für den Kammmolch sind: Im Bereich der
Laichgewässer wirken sich vor allem der fortgesetzte Totalverlust oder
die Entwertung geeigneter Gewässertypen wie Weiher und
Flachgewässer negativ auf die Bestände aus, insbesondere durch
Melioration, Sukzession, Beschattung, Verfüllung, zu frühzeitiges und
mehrjähriges Trockenfallen aufgrund des Klimawandels sowie das
Einbringen von Fischen (selbst in Tümpel) und die stärkere
Gewässerbelastung durch Eutrophierung; im Landlebensraum fehlen
zunehmend naturnahe Bereiche, wie großflächig extensiv genutzte,
kleinstrukturierte und heckenreiche von Wiesen und Weiden geprägte
Landschaften mit hohen Grundwasserständen, Ruderalflächen und
Ackerbrachen; Vorkommen in Sekundärhabitaten (z. B. Kies- und
Tongruben) sind meist stark voneinander isoliert (fehlende Vernetzung);
werden Vorkommen oder Teilhabitate durch Straßen getrennt, kommt es
häufig zur Gefährdung wandernder Tiere durch den Verkehr; eine weitere
Gefährdung der Art könnte vom sich ausbreitenden Chytridpilz
Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) ausgehen.

Weitere Kommentare
Wichtig ist neben dem großflächigen Schutz von Land- und
Wasserlebensräumen im Rahmen der Natura-2000-Gebiete auch der
Populationsschutz in der „Normallandschaft“ außerhalb der FFH-
Gebietskulisse. Besondere Aufmerksamkeit muss dabei auf die
Einbindung der in der umgebenden Agrarlandschaft vorhandenen
Gewässer gelegt werden. Die Erreichbarkeit von Gehölzbeständen, die
wichtige Land- und Überwinterungshabitate sind, muss gesichert sein.
Wichtig ist zudem die Anlage von bandförmigen Biotoptypen wie Hecken
mit begleitenden Rainen oder Brachestreifen. Gleiches gilt für die
Vernetzung mit anderen besiedelten oder neu angelegten
Gewässerstandorten. Die Neu- oder Wiederanlage geeigneter,
sonnenexponiert liegender Laichgewässer mit üppiger
Unterwasservegetation (ohne Fischbesatz) und reich strukturierten
Landlebensräumen im direkten Umfeld ist elementar. Diese Habitate
sollten in nicht zu großer Entfernung (max. 500 m) zu bestehenden
Vorkommen angelegt werden, damit die Vernetzung gefördert wird. Als
Beispiele und Finanzierungsinstrument sind hier LIFE-Projekte
(L’Instrument Financier pour l’Environnement) zu nennen. Zusätzlicher
Hinweis: Durch die Aufnahme in die Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie
der Europäischen Union hat die Art eine erhöhte Aufmerksamkeit
erhalten. Dadurch sowie durch eine verbesserte Erfassungsmethodik
(Wasserfallen) konnte der Erkenntnisgewinn (bzgl. der
Nachweishäufigkeit) in den vergangenen 10 Jahren deutlich gesteigert
werden. Die höhere Zahl an Nachweisen darf nicht mit
Bestandszunahmen verwechselt werden.

Einbürgerungsstatus
Indigene oder Archäobiota

Quelle
Rote-Liste-Gremium Amphibien und Reptilien (2020): Rote Liste und
Gesamtartenliste der Amphibien (Amphibia) Deutschlands. – Naturschutz
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und Biologische Vielfalt 170 (4): 86 S.
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